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Das Friedens- und Freudenfest am Plan
Herzliche Einladung
Wenn wir Sennfelder mit unseren Gästen am Wochenende wieder unser Friedens- und Freudenfest als 
„Sennfelder Kirm“ feiern, dann hat das einen wichtigen historischen Grund. Wir feiern hier kein einfach 
hergebrachtes Bierfest, kein Wein- oder Volksfest, wie es oft landauf landab der Fall ist.
Wir Sennfelder gedenken in diesen Tagen einem

375 Jahre
alten Friedensabschluss (nach dem dreißigjährigen Krieg) und der damit verbundenen Wiedererlangung 
der alten gemeindlichen Rechte in Form der Reichs- und Glaubensfreiheit.
Diese Reichs- und Glaubensfreiheit war unseren Vorfahren aus begreiflichen Gründen überaus viel wert 
und so ließen sie sich den Rechtsstreit auch „einiges“ kosten. Der Kampf um diese Freiheit war ein 13 
Jahre langes, kräftezehrendes. aufreibendes und auch kostspieliges Ringen mit Kaiser und Fürstbischof.
Die Bürger des damals relativ armen Dorfes Sennfeld kämpften mit den höchsten politischen und religiö-
sen Repräsentanten um ihre alten Rechte.
Deshalb war verständlicherweise der Dank, die Freude und der Jubel über diesen weitreichenden Erfolg 
am 14. August 1649 in Sennfeld so groß, dass mein damaliger Vorgänger, der Reichsschultheiß Georg 
Naß nach dem westfälischen Frieden von Münster und Osnabrück das Versprechen ablegte: Künftig solle 
jedes Jahr am 12. Sonntag nach Trinitatis, dem ersten Sonntag und Montag im September zur Erinnerung 
ein „Friedens- und Freudenfest“ mit „Singen, Musizieren und Predigt“ sowie mit Tanz auf dem Plan freu-
dig begangen werden.
Auch die Wahl des Festplatzes, nämlich des Planes als alten Dorfgerichtsplatz, hatte seinen guten 
Grund. Damit wollten unsere Vorfahren die Wichtigkeit und Verbindlichkeit des damaligen Erfolges für alle 
Zukunft und die kommenden Generationen verdeutlichen - eben wie bei einem Gerichtsurteil auch.
Diesem Anlass gedenken wir Sennfelder seither Jahr für Jahr.
Seit genau 75 Jahren beauftragt nun die Gemeinde den Trachtenverein,
gemeinsam mit ihr das Fest auszurichten.
Ein wunderschönes friedliches und wahrhaft freudiges Gemeindefest,
vor einem historischen und ehrwürdigen Hintergrund.
Diese seit 375 Jahren währende Treue, lebendige Verbundenheit und Beständigkeit zahlloser 
Generationen zum Sennfelder Friedens- und Freudenfest wurde 2016 mit der Aufnahme in das 
bayerische Landesverzeichnis und dann auch in das deutsche Verzeichnis für immaterielles 
Kulturerbe zur Umsetzung des UNESCO-Übereinkommen gewürdigt und honoriert.
Gebe Gott. dass dieser Anlass und Hintergrund uns auch in Zukunft immer im Bewusstsein bleibt.
Wir feiern Gottesdienst. Tanzen und musizieren aus Dankbarkeit
gegenüber Gott und unseren Vorfahren.
In diesem Sinne wünsche ich uns allen harmonische Festtage

Ihr
Oliver Schulze

Erster Bürgermeister
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Bürgerservice • Öffnungszeiten • Wichtige Rufnummern

Rathaus Sennfeld, Hauptstr. 11
Gemeindeverwaltung
Öffnungszeiten
Montag .........................................................  08.00 - 12.00 Uhr
und ................................................................ 14.00 - 16.00 Uhr
Dienstag, Mittwoch und Freitag .................... 08.00 - 12.00 Uhr
Donnerstag ...................................................  13.30 - 17.30 Uhr
Telefon
Vermittlung ....................................................................  7651-0
Telefax .........................................................................  7651-50
Email: ............................................................. info@sennfeld.de
1. Bürgermeister Oliver Schulze
..........................................................................Tel. Nr. 7651-10
mobil ................................................................. 0170 / 8661683
2. Bürgermeister Helmut Heimrich
privat ..........................................................................Tel. 69279
mobil ............................................................... 0152 / 55270161
3. Bürgermeister Jürgen Bandorf
privat ......................................................................... Tel. 68550
Vorzimmer Bürgermeister
Fr. Dallmayer / Fr. Keller, Zi.Nr. 10 .......................  Tel. 7651-10
Kämmerei
Fr. Stern, Zi.Nr. 11 ................................................. Tel. 7651-13
Steuerwesen/Friedhofsverwaltung
Fr. Hering, Zi.Nr. 13 ............................................... Tel. 7651-12
Fr. Wirsing, Zi.Nr. 19  ............................................. Tel. 7651-32
Gemeindekasse/Vollstreckungswesen
Herr Grzibek, Zi.Nr. 15 .......................................... Tel. 7651-16
Rechnungswesen
Fr. Schmitt, Zi.Nr. 12 ..............................................Tel. 7651-26
Einwohnermeldeamt/Passwesen/Rentenanträge/VHS 
Neubürgerlotsin
Fr. Winkler, Zi.Nr. 5 ...............................................  Tel. 7651-21
Ordnungsamt
Hr. Simmat, Zi.Nr. 6 ..............................................  Tel. 7651-22
Geschäftsleitung
Hr. Wagenhäuser, Zi.Nr. 1 ....................................  Tel. 7651-19
Vorzimmer Geschäftsleitung, Standesamt
Fr. Kunzelmann, Zi.Nr. 2 ........................................ Tel. 7651-19
Bürgerservice (Fundbüro)
Fr. Söldner, Zi.Nr. 7 ..............................................  Tel. 7651-24
Bautechnik
Hr. Kloß, Zi.Nr. 18 .................................................  Tel. 7651-18
Bauverwaltung
Hr. Mahr, Zi.Nr. 17 ................................................  Tel. 7651-17
IT/Wahlen/Vergaberecht
Hr. Reuß, Zi.Nr. 16 ................................................. Tel. 7651-15
Liegenschaften (Miete, Pacht)
Fr. Eberle, Zi.Nr. 14 ................................................  Tel. 7651-14
Standesamt Mainbogen
Fr. Kummer, Zi.Nr. 3 .............................................  Tel. 7651-28

Stromversorgung und Gasversorgung
Bei Störung
Cramer-Mühle, Zentrale  .................................... Tel. 64633-0
Notdienst E-Werk  ............................................. Tel. 64633-33
Stadtwerke Schweinfurt  ....................................  Tel. 931-200.

Jugendtreff
Im Mehrzweckraum der Frankenhalle
Öffnungszeiten auf Probe:
Teenietreff: Mo., Di. und Mi. von 16.30 - 18.30 Uhr, Alter: 10-13 Jahre
Jugendtreff: Mo., Di. von 18.00 - 19.30 Uhr, Mi. von 18.00 - 20.30 Uhr, 
Alter ab 14 Jahre, Frau Geyer, Tel. 0151 52889660

Kirchen
Evangelisches Pfarramt  ........................................ Tel. 68246
Katholisches Pfarramt ........................................... Tel. 68022

Kindergärten
Evangelischer Kindergarten  ................................. Tel. 68052
Katholischer Kindergarten  .................................... Tel. 68643

ILE Schweinfurter Mainbogen
Büroadresse: Hauptstraße 2, 97506 Grafenrheinfeld
Postadresse: Marktplatz 1, 97506 Grafenrheinfeld
www.schweinfurter-mainbogen.de
info@schweinfurter-mainbogen.de
Tel. ....................................................... 09723/93890-51 / -52

Sonstiges
Sozialstationen
Evang. Sozialstation SW-Land  ............................Tel. 772855
Kath. Schwesternverein St. Matthias
......................................... (09721/61669 oder 0171/9251222)
Caritas-Sozialstation St. Josef/SW  ................................78790
Geronto-Psychiatrische Beratungsstelle  .............Tel. 772845
Seniorenheim Haus am Sennfelder See ..... Tel. 09721 972 40

Senioren- und Behindertenbeirat
1. Vorsitzender Hilmar Schwab ................  Tel. 0162/9339846
2. Vorsitzende Melitta Görlinger ............................. Tel. 68135

Nachbarschaftshilfe „Buntes Netz“
Maria u. Helmut Bandorf ........................................Tel. 68691
Christa Drescher  ...............................................Tel. 7382007
Dorothea Rabenstein ..............................................Tel. 69453
Gemeinde Sennfeld ..............................................Tel. 765121
Landratsamt Schweinfurt
Vermittlung  .............................................................. Tel. 55-0
Hebammenzentrale
Stadt und Landkreis Schweinfurt .......... Tel. 0151/507 950 22
info@hebammenzentrale-schweinfurt.de
www.hebammenzentrale-schweinfurt.de
Apotheke  ............................................................Tel. 776060

Ärzte
Praxis Dr. Maierhofer/Dr. Heitsch/Hornung  ........... Tel. 68252
Mainbogenpraxis  ..................................................  Tel. 75960
HausarztZentrum Schott  .......................................  Tel. 60022
Zahnstark! Schwaab & Kollegen ............................ Tel. 68003
Frauenärztin Dr. Matl  ..........................................  Tel. 604040
Neurologische Praxis Dres. Bögelein  .................  Tel. 298210
Notrufnummern
Polizei:  ..............................................................................110
Feuerwehr:  ........................................................................112
Rettungsdienst:  ................................................................112
Krankentransport: ............................................................. 112
Ärztlicher Bereitschaftsdienst ......................................116117

Beratung für Geflüchtete und Begegnungskaffee
Evang.-Luth. Kirchengemeinde Sennfeld  ............. Tel. 68246

Bauhof ..................................................................  Tel. 69421
Email .......................................................bauhof@sennfeld.de
Wasserwart: Stefan Klemm  ................... Tel. 0151/4337 4300
Kompostplatz geöffnet von März - November

Mittwoch (März bis Oktober)  ................. 16.00 - 18.00 Uhr
(November) ............................. 15.00 - 17.00 Uhr

Samstag  .....................................................09.00 - 12.00 Uhr

Bäder
Familienbad/Naturfreibad  ..................................... Tel. 68383
Email  ..............................................familienbad@sennfeld.de

Schulen
Mittelschule und Grundschule .............................. Tel. 68288
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Der Dreißigjährige Krieg und der Westfälische Friede
Nach 30 schrecklichen und furchtbaren Jahren des Krieges, der Entbehrung, des Leids und der Verwüstung 
beendete endlich der Friedensveıtrag von Münster und Osnabrück, bekannt als der „Westfälische Friede“, ei-
nen der unsäglichsten Glaubenskriege. Deutschland hatte zwischen einem Drittel und der Hälfte seiner Bevöl-
kerung verloren. Besonders unsere Gemeinde hatte unter diesem Krieg schwer zu leiden. Es waren insbeson-
dere die finanziellen und gesundheitlichen Folgen, dass unsere Vorfahren einem für uns unvorstellbaren Elend 
ausgesetzt waren. Truppeneinquartierungen, Verwüstungen und Plünderungen taten das ihre dazu.
Am 18. Januar 1648 wurde unser Dorf von etwa 100 schwedischen Soldaten bis auf 9 Häuser und eini-
ge Scheunen völlig zerstört. Umso dankbarer waren die Sennfelder, als sie erfuhren, dass am 25. Oktober 
1648 von der Treppe des Rathauses in Osnabrück der endgültige Friede verkündet wurde. Eine für Sennfeld 
schreckliche Zeit hatte damit ihr Ende gefunden.
Dieser Westfälische Friede war für unsere Vorfahren aber auch die Basis für die Wiedererlangung der in die-
sem Krieg aberkannten Reichs- und Glaubensfreiheit. 13 Jahre lang stritt die Gemeinde mit den höchsten politi-
schen und religiösen Repräsentanten.
Auf Grund der Restitutionsklausel des Friedensvertrages erlangte Sennfeld im August 1649 seine langerkämpf-
te Reichs- und Glaubensfreiheit wieder zurück.
Zur Feier der Wiedererlangung der Reichs- und Glaubensfreiheit beschlossen Reichsschultheiß und Gericht, 
fortan am 12. Trinitatis, dem ersten Sonntag im September, ein großes Fest mit Musik, Tanz und Predigt zu be-
gehen. Dieses Fest feiern wir an diesem Sonntag im 375. Jahr.
Ich lade Sie alle hierzu sehr herzlich ein.
Für alle, die mehr über den Dreißigjährigen Krieg, über Ursachen und Verlauf sowie über den Westfälischen 
Frieden, den Friedenskongress und Friedensschluss wissen wollen, veröffentlichen wir auf unserer Homepage 
unter der Rubrik „Gemeinde & Wirtschaft“ und dann „Geschichte“ einen interessanten Beitrag zum „Dreißigjäh-
rigen Krieg“.

Ich wünsche uns allen ein harmonisches und frohes Kirchweihfest!

Ihr Oliver Schulze
Erster Bürgermeister

SENNFELDER KIRM 
   
Friedens- und Freudenfest seit 1649 
P L A N T A N Z    in historischer Tracht 
  

vom 31.08.2024 bis 02.09.2024 und am 08.09.2024 
 
 
Samstag: 31.08.2024 
14:00 Uhr Einholen des Planbaumes 
15:30 Uhr Aufstellen des Planbaumes 
19:30 Uhr  
                             Vorstellung der Planpaare 
 
Sonntag: 01.09.2024 
13:00 Uhr Plangottesdienst 
14:00 Uhr Aufzug der Planpaare  Plantanz mit Festbetrieb 
 
Montag: 02.09.2024 
14:00 Uhr Aufzug der Planpaare - Plantanz mit Festbetrieb 
16.00 Uhr Ehrentouren der Planjubilare 
17.00 Uhr Knöchli mit Kraut 
 
Sonntag: 08.09.2024 
14:00 Uhr Aufzug der Planpaare 
Plantanz mit Festbetrieb 
 
Am 04.09.2024 ab 15:00 Uhr  
25. Grenzsteinfest der Gemeinden Sennfeld und Gochsheim  
am gemeinsamen Grenz- und Gedenkstein. 
 

Der Bürgermeister mit Gemeinderat, der Trachtenverein  
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Sennfelder Kirm 2024
vom 31.08. - 02.09.2024 u. 08.09.2024
Aufrichten des Planbaumes
Die Gemeinde Sennfeld feiert vom 31.08. bis 02.09. 
und am 08.09.2024 ihre Kirm. Um Unfälle beim Aufrich-
ten des Planbaumes zu vermeiden, wird die Bevölke-
rung gebeten, den Anordnungen der Feuerwehr und 
des Aufsichtspersonals Folge zu leisten. Der Trachten-
verein bittet um freiwillige Helfer beim Aufrichten des 
Baumes.
Schmücken der Häuser bzw. der Anwesen 
mit Fahnen
Alle Hauseigentümer werden gebeten, anlässlich des 
Festes ihre Anwesen mit Fahnen usw. zu schmücken. 
Bereits heute wird für dieses Ausschmücken des Dor-
fes herzlich gedankt.
Omnibusverkehr an den Kirchweihtagen
Wegen des Festbetriebes wird die Haltestelle „Plan“ zu 
folgenden Zeiten nicht angefahren:

31.08.24 Samstag, ab 10.00 Uhr
01.09.24 Sonntag, ganztägig

02.09.24 Montag, ganztägig
03.09.24 Dienstag, bis 11.00 Uhr
08.09.24 Sonntag, ganztägig
09.09.24 Montag, bis 11.00 Uhr

An diesen Tagen verkehren die städtischen Omníbus-
se über die Haltestellen Am Rempertshag, Pfr.-Sixt-Str., 
Hauptstraße, Hallenbad und Kreuzstraße.
Um an den Kirchweihtagen einen reibungslosen Omni-
busverkehr zu gewährleisten,werden die PKW-Fahrer 
gebeten, die Halteverbote im Bereich Hauptstraße/
Dachsgrube/Raiffeisenstraße sowie in der Friedhofstra-
ße aufgrund der Umleitung unbedingt zu beachten!
Parken in der Hauptstraße
Am Kirchweihsamstag, den 31.08.2024 wird ge-
beten, PKWs nicht in der Hauptstraße, sondern in 
Höfen oder Nebenstraßen zu parken. Für Schä-
den, die beim Einholen des Planbaumes an ver-
botswidrig geparkten Fahrzeugen entstehen, über-
nimmt die Gemeinde bzw. der Trachtenverein keine 
Haftung!

Planpaare 2024

Von links nach rechts:
Vordere Reihe: Bürgermeister Oliver Schulze, Planmädchen Lara Krismanski, Faye Gill, Jule Hess,Jule 
Nowak, Luisa Reuß, Amelie Schemmel, Lisa Mack, Nina Grumbach, Lara-Sabine Warmuth, Annabel 
Seufert, Leonie Warmuth und Tanzleiterin Susanne Rieß.
Hintere Reihe: Planburschen Nicolas Hering, Jan Felix,, Justin Fiedler, Dorian Landauer, Nils Kenner, Leon 
Krismanski, Louis Franz, Moritz Köhler, Johann Habenstein, Janne Habenstein, und Frederik Birk.
Die Paare stehen hintereinander.
Es sind drei Geschwisterpaare dabei (Habenstein, Krismanski und Warmuth)
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Kirchweihjubelpaare in 2024

†
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(ca. 260 m²) als Grundlage für die weitere Planung. Der Ent-
wurf beruht auf dem Vorentwurf, welcher vom Gemeinderat in 
seiner Sitzung vom 05.12.2023 beschlossen wurde. Der Ge-
meinderat Sennfeld beauftragt das Ingenieurbüro Weimann 
Ingenieure GbR die Unterlagen für die baurechtliche Geneh-
migung (Bauantrag) zu erstellen und diese der Gemeinde 
Sennfeld zur Weiterleitung an das Landratsamt Schweinfurt zu 
übergeben. Mit der Vorlage der Baugenehmigung wird die Ver-
waltung beauftragt die entstehenden Schritte zu veranlassen, 
sodass die Baumaßnahme durchgeführt wird.
Abstimmungsergebnis: 13 : 1
Gegenstimme(n): Gemeinderat Eichhorn
Beschluss:
Antrag auf Zuwendungen der Städtebauförderung
Auf der Grundlage der Entwurfsplanung vom Juli 2024 für die „Er-
richtung zweier Parkscheunen mit Stellplätzen“ wird das Ingeni-
eurbüro Weimann Ingenieure GbR beauftragt, die Unterlagen für 
den Fördermittelantrag auf Städtebauförderung bei der Regierung 
von Unterfranken zu erstellen und diesen der Gemeinde Sennfeld 
zu übergeben. Der Gemeinderat Sennfeld billigt die von Weimann 
Ingenieure GbR erstellte Kostenberechnung gemäß DIN 276 mit 
einer Gesamtsumme von ca. 1.050.000,00 EUR brutto, für die 
Bauleistungen einschließlich Baunebenkosten (Honorare, etc.) als 
voraussichtlich zuwendungsfähige Kosten. Hinzuzurechnen sind 
die Kosten des Grundstücks (Erwerb- und Abbruchkosten), wel-
che bereits durch die Gemeinde Sennfeld finanziert wurden. Zu-
dem sollen die Arbeiten an der Mauer zum Nachbargrundstück 
Hauptstr. 23 (Kostenschätzung ca. 30.000 € laut Herrn Weimann) 
in die Planung mit aufgenommen werden.
Abstimmungsergebnis: 14 : 0

2. BA 2024/18, Antrag auf Baugenehmigung; Errichtung 
von zwei Parkscheunen auf dem Baugrundstück Fl.Nr. 
34, Bebauungsplangebiet Hauptstraße Innenentwick-
lung

Beschluss:
Der Gemeinderat Sennfeld erteilt den BA 2024/18, Antrag auf 
Baugenehmigung mit Befreiung gemäß § 31 Abs. 2 BauGB, 
Errichtung von zwei Parkscheunen mit öffentlichen überdach-
ten Stellplätzen das gemeindliche Einvernehmen. Zudem wird 
die Zustimmung zu den beantragten Befreiungen erteilt. Die 
Bauantragsunterlagen mit dem Gemeinderatsbeschluss und 
der gemeindlichen Stellungnahme sind an das Landratsamt 
Schweinfurt zu übersenden.
Abstimmungsergebnis: 13 : 1
Gegenstimme(n): Gemeinderat Eichhorn

3. BA 2024/17 Isolierte Befreiung; Errichtung einer 
Doppelgarage mit Flachdach 5,98 m x 6,00 m auf dem 
Baugrundstück Ziegelhütte 5, Fl.Nr. 3256/2 Sennfeld

Beschluss:
Der Gemeinderat Sennfeld erteilt dem Bauvorhaben; BA 
2024/17, Errichtung einer Doppelgarage mit Flachdach auf 
dem Grundstück Ziegelhütte 5 die Zustimmung. Die Antrag-
steller sind von der Bauverwaltung darauf hinzuweisen, dass 
beim Antragsgrundstück Einfriedungen (z.B. Zäune) nur ge-
mäß Bebauungsplan zu errichten sind. Die erforderliche Befrei-
ung bzgl. der Errichtung mit Flachdach wird gemäß § 31 Abs. 
2 Baugesetzbuch erteilt.
Abstimmungsergebnis: 14 : 0

4. Verschiedenes:

4.1 Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefass-
ten Beschlüsse vom 02.07.2024 gemäß Art. 52 Abs. 3 
Gemeindeordnung (GO)

Beschluss:
Bei den in der Beschlussvorlage aufgeführten Beschlüssen 
und Informationen aus der o. g. nichtöffentlichen Gemeinde-
ratssitzung sind die Gründe der Geheimhaltung weggefallen. 
Die Beschlüsse und Informationen werden hiermit bekanntzu-
geben.
Kommunale Verkehrsüberwachung (Zweckvereinbarung 
kommunale Verkehrsüberwachung Südostbayern); Um-
wandlung der Zweckvereinbarung in eine Mitgliedschaft
Beschluss: Der Gemeinderat Sennfeld beschließt auf Grund-
lage der vorliegenden Verbandssatzung (VS) vom 7. Mai 2007, 

Kirchweihstandbetreiber 2024
Die diesjährigen Kirchweihstandbetreiber sind:
Pizza Geyer, Waigolshausen
Pizza 6,50 bis 8,00 € u. Flammkuchen 7,00 €
Diana Zangl-Bläsius, Sennfeld
Verschiedene belegte Laugenstangen Schinken, Käse, Gerupf-
ter oder Mett 4,50 € bis 5,00 €, Langos 4,50 €
Förderkreis Wasserrettung Sennfeld e.V.
Bratwürste 3,50 €, Pommes 3,00 € und Pizza 7,00 bis 8,00 €
Trachtenverein Sennfeld
Bier, Wein, alkoholfreie Getränke, Brezeln, Kaffee und Kuchen, 
Montag Knöchli mit Kraut
Schausteller Stäger, Würzburg
Fahrgeschäfte wie im letzten Jahr,
Steak mit Brötchen/Zwiebel 6,50 €
Gemeindeverein Sennfeld
Losbude
Frankenräucherei, Wonfurt
Belegte Fischbrötchen 4,00 - 5,00 €, Calamari 6,00 €, Back-
fischbrötchen 6,00 €, Steckerlfisch 13,00 €
Zänglein Ansgar, Dittelbrunn/Hambach
Currywurst mit Pommes 6,50 €, ½ Hähnchen mit Pommes 
11,00 €, ½ Hähnchen mit Brötchen 7,50 €,
Haxe mit Kartoffelsalat/Krautsalat 12,50 €, Haxen mit Brötchen 
9,00 €, Spanferkelbraten mit Kartoffelsalat/Krautsalat 12,50 €, 
Vegi Gemüsepfanne, 6,50 €, Steak mit Brötchen u. Zwiebel, 
6,50 €

Aussichtskanzel Mainblick
täglich ganztägig geöffnet
am Mainradweg Route Süd/oberhalb Rittergut Reichelshof

Gemeinderatssitzung
Die nächste öffentliche Gemeinderatssitzung findet voraus-
sichtlich am

Dienstag, den 10.09.2024 um 19.00 Uhr
im Rathaus im Sitzungssaal, Hauptstraße 11 statt.

Die Tagesordnung können Sie ab Freitag vor der Sitzung 
der Homepage der Gemeinde Sennfeld, www.sennfeld.de 
sowie den Aushangkästen am Rathaus, in der Gartenstra-
ße, im Industriegebiet, am Spielplatz Konrad-Wagner-Straße 
und an der Kreuzung Flachsleite/Rempertshag entnehmen.
Bauanträge oder Anträge sonstiger Art, die gemäß Ge-
schäftsordnung vom Gemeinderat beraten und beschlossen 
werden müssen, werden nach Vorlage in der Verwaltung in-
nerhalb der gesetzlichen Frist bearbeitet.
Es wird gebeten, die Unterlagen in der erforderlichen Form 
und Anzahl der Ausfertigungen entsprechend einzureichen.

Niederschrift über öffentliche 
Gemeinderatssitzung vom 16.07.2024
1. Errichtung von zwei Parkscheunen auf dem Baugrund-

stück Fl.Nr. 34; Entwurfsplanung sowie Antrag auf 
Zuwendung der Städtebauförderung

Beschluss:
Beschluss zur Entwurfsplanung
Der Gemeinderat Sennfeld nimmt auf der Grundlage der Prä-
sentation des Büros Weimann Ingenieure GbR den Entwurf zur 
„Errichtung zweier Parkscheunen mit Stellplätzen“ zur Kenntnis 
und billigt die Planung mit 24 Stelllätzen zzgl. Abstellflächen für 
Fahrräder sowie Motorräder und der geplanten Grünflächen 
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zuletzt geändert durch Satzung vom 16. November 2023, den 
Beitritt der Gemeinde Sennfeld zum Zweckverband „Kommu-
nale Verkehrsüberwachung Südostbayern“ (Mitgliedschaft). 
Die den Gemeinden durch § 88 Abs. 3 ZustV grundsätzlich 
übertragenen Aufgaben zur Verfolgung und Ahndung von Ord-
nungswidrigkeiten nach § 24 StVG werden dabei auf Grundla-
ge des § 4 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 VS im nachfolgend ge-
nannten Umfang auf den Zweckverband übertragen (Aufga-
benübertragung):
§ 4 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe a (ruhender Verkehr)
§ 4 Abs. 1 Satz 2 Buchstaben a und d hierzu (einschl. Buß-
geldstelle)
§ 4 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe b (zulässige Geschwindigkeit)
§ 4 Abs. 1 Satz 2 Buchstaben b und d hierzu (einschl. Buß-
geldstelle)
§ 4 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe c (Sonderverkehrszeichen)
§ 4 Abs. 1 Satz 2 Buchstaben c und d hierzu (einschl. Buß-
geldstelle)
Der Gemeinderat ist der Auffassung, dass vorerst weiterhin nur 
der ruhende Verkehr sowie die Sonderverkehrszeichen (ein-
schließlich Bußgeldstelle) durchgeführt werden.
Abstimmungsergebnis: 12 : 0
Photovoltaikanlagen auf der Frankenhalle; 
Übernahme von privaten abgeschriebenen Anlagen
Beschluss: Bürgermeister Schulze wird ermächtigt die PV-An-
lagen auf der Frankenhalle für einen Preis von allen Eigentü-
mern zu je 1 € zu erwerben. Die Anlagen sollen weiterbetrieben 
werden und auf Eigenverbrauch mit Einspeisung umgestellt 
werden. Abstimmungsergebnis: 12 : 0
Verschiedenes
Errichtung zweier Scheunengaragen mit Stellplätzen

Bürgermeister Schulze informierte zum derzeitigen Stand. In 
einer der nächsten Sitzungen soll der Bauantrag für die Gara-
genscheunen mit Stellplätzen zur Abstimmung vorgelegt wer-
den.
Ersatzneubau Grund- und Mittelschule, Förderung; Infor-
mation zum Termin mit der Regierung von Unterfranken
Bürgermeister Schulze informierte vom Termin mit der Regie-
rung von Unterfranken vom 01.07.2024 zum Thema Förderung. 
Es müssen noch Unterlagen nachgereicht und Flächen be-
gründet werden.
Ersatzneubau evangelischer Kindergarten
Bürgermeister informierte zum aktuellen Stand beim Ersatzneu-
bau des evangelischen Kindergartens. Die Finanzierung ist sei-
tens der Kirche gesichert. Laut Gemeinderat Frank Siegel wird 
mit einem Fördersatz von 30 % gerechnet. Es wird derzeit auf 
die Zustimmung von der Regierung von Unterfranken zum vor-
zeitigen Maßnahmenbeginn gewartet. Anschließend erfolgt der 
Abriss des alten Gebäudes.
Abstimmungsergebnis: 0 : 0

4.2 Gewerbegebiet östlich der St 2272 „Breite Ellern“; 
Vorstellung der Straßenbaumaßnahme

Beschluss:
Bürgermeister Schulze stellte kurz die o. g. Maßnahme vor.
Abstimmungsergebnis: 0 : 0

4.3 Gesangsverein Sennfeld; 
Dankschreiben Vereinszuschuss

Beschluss:
Bürgermeister Schulze verlas das Dankschreiben vom 
09.07.2024.
Abstimmungsergebnis: 0 : 0
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Verpachtung Grundstücke
Die Gemeinde Sennfeld verpachtet folgende Grundstücke:
Garten, Flur-Nr. 3941/1 zum 01.09.2024
Flur-Nr. 4694/8 zum 31.08.2024
Flur-Nr. 4193/1 – ab sofort
Flur-Nr. 2183 Teilfläche - ab sofort.
Ihre Bewerbungsunterlagen können Sie im Rathaus im Lie-
genschaftsamt in Zimmer 14 abgeben. Bei Fragen wenden 
Sie sich bitte an Frau Eberle, Tel. 09721 7651-14.

Rathaus geschlossen!
Wir bitten um Beachtung:
Das Rathaus, das Standesamt Mainbogen, der Bauhof und 
das Familienbad sind am Kirchweihmontag, 02.09.2024, 
geschlossen.
Ab Dienstag, 03.09. sind wir wieder für Sie zu den allgemeinen 
Öffnungszeiten da.
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Personalausweise und Reisepässe ab 2024
Achtung Reisepässe dauern im Moment 3-4 Monate
Personalausweise und Reisepässe jetzt auf Gültigkeit 
überprüfen
Jede Person mit deutscher Staatsangehörigkeit muss ab dem 
16. Lebensjahr im Besitz eines gültigen Personalausweises 
oder Reisepasses sein. Bitte überprüfen Sie Ihre Ausweispa-
piere. Verlängerungen sind nicht möglich. Derzeit dauert die 
Herstellung bei der Bundesdruckerei für Personalausweise ca. 
2 Wochen.
ACHTUNG: Bei Reisepässen beträgt die Wartezeit im Moment 3-4 
Monate!!!
Personen, deren Ausweis oder Pass in den nächsten Monaten 
abläuft, wird deshalb empfohlen, bereits jetzt die Erneuerung 
zu beantragen.
Der Antrag wird im Rathaus, Zimmer 5, erstellt. Das persönli-
che Erscheinen des Antragstellers ist wegen der Identität so-
wie zur Unterschriftsleistung und zur Abgabe der Fingerabdrü-
cke notwendig.
Vorzulegen sind außerdem der bisherige Ausweis und ein neu-
es biometrisches Lichtbild.
Kinder sollten immer bei der Beantragung dabei sein. Ab ei-
nem Alter von 5 Jahren benötigen wir die Fingerabdrücke und 
ab 10 Jahren zusätzlich noch die Unterschrift.
Beim Beantragen der Pässe für Kinder ist auch die Zustim-
mungserklärung von beiden Eltern erforderlich. Diese erhalten 
Sie im Rathaus oder im Internet.
Die Bezahlung der Ausweisdokumente erfolgt bei der Antrag-
stellung.
Personalausweis:
Bis zum 24. Lebensjahr   22,80 €
ab dem 24. Lebensjahr   37,00 €
vorläufiger PA   10,00 €
Reisepass:
Bis zum 24. Lebensjahr   37,50 €
Ab dem 24. Lebensjahr   70,00 €
Vorläufiger RP   26,00 €
Zuschlag Express-Pass   32,00 €
(Lieferung am darauffolgenden dritten Werktag)

Beflaggung öffentlicher Gebäude
Die öffentlichen Gebäude und Anlagen in Sennfeld sind am 
Sonntag, den 01.09.2024, zum Tag der Heimat beflaggt.

Rückschnitt von Bäumen und Sträuchern
An alle Grundstückseigentümer
-Rückschnitt von Bäumen und Sträuchern notwendig?????-
Liebe Grundstückseigentümer!
In den zurück liegenden Wochen haben Bäume und Sträucher 
ein sehr üppiges Wachstum hervorgebracht.
Ich darf Sie daher bitten:
Kontrollieren Sie jetzt Ihre Hecken, Sträucher und Bäume, ob 
diese nicht zu weit in den öffentlichen Verkehrsraum (Geh- 
und Radwege, Straßen etc.) gewachsen sind und daher eines 
Rückschnittes bedürfen. Auch können durch Bäume und Sträu-
cher z.B. Verkehrszeichen, Straßennamenschilder, Hydranten-
schilder sowie Haus-Nummern-Schilder usw. verdeckt sein. 
Schauen Sie auch einmal auf den Überhang zu den Nachbar-
grenzen. Mancher vorprogrammierte Streit lässt sich vermei-
den, wenn man rechtzeitig handelt oder die Situation mit dem 
Nachbarn abspricht.
Die zurückgeschnittenen Sträucher gleichen diese notwendi-
gen Eingriffe sehr rasch aus und zeigen sich in einem neuen 
frischen Grün.
Das Schnittgut können Sie zu den üblichen Öffnungszeiten 
(Mittwoch von 16.00 bis 18.00 und Samstag von 09.00 bis 
12.00 Uhr) an der gemeindlichen Kompostierungsanlage kos-
tenlos anliefern.
Vielen Dank für Ihre Bemühungen!
Ihr Oliver Schulze
Erster Bürgermeister

Änderung Busfahrplan/Verkehrsführung 
wegen Straßenbauarbeiten
Am 23.08.2024 begannen die Straßenbauarbeiten für das Ge 
werbegebiet „Breite Ellern“ entlang der Staatsstraße 2272.
Bis ca. Mitte November 2024 wird eine Einbahnregelung ab 
Anschlussstelle Autobahn A70 in Richtung Sennfeld-Schwein-
furt eingerichtet.
Für Verkehrsteilnehmer in Fahrtrichtung Gochsheim wird eine 
Umleitung über die Schwebheimer Straße (St2271) zur SW 3 
eingerichtet.
Hierdurch kommt es wegen längerer Umlaufzeiten zur Fahr-
planänderung im ÖPNV.

Festschrift der ehemals freien Reichsdörfer 
Sennfeld und Gochsheim
zum Jubiläum des Friedens- und Kirchweihfestes 
und der Wiedererlangung der Reichsfreiheit und 
Jubiläumsausgabe von Sennfeld
375 Jahre Wiedererlangung der Reichsfreiheit konnten die Ge-
meinden Sennfeld und Gochsheim am 20. und 21. Juli in Senn-
feld und in Gochsheim feiern.
Die Festschrift zum Jubiläum 375 Jahre Wiedererlangung der 
Reichsfreiheit sowie die Jubiläumsausgabe anlässlich der Wie-
dererlangung der Reichsfreiheit liegen im Rathaus im Foyer 
aus.
In der Festschrift befinden sich Beiträge zur Geschichte des 
Jubiläumsfestes von beiden Gemeinden.
Die Sennfelder Jubiläumsbroschüre enthält Geleitworte des 
Ersten Bürgermeisters Oliver Schulze sowie von Altbürger-
meister Emil Heinemann. Die Broschüre stellt eine allgemeine 
Informationsschrift dar, um zum einen etwas Licht in unsere 
Vergangenheit zu bringen und zum anderen das Interesse an 
unsere Geschichte zu wecken.
Diese Broschüre liegt auch im Rathaus aus – solange der Vor-
rat reicht.
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- Gummiabfälle jeglicher Art (insbesondere Fahrrad- und 
Autoschläuche)

- Ballonreifen oder Baggerketten.
Mofa-, Roller-, Fahrrad- und Schubkarrenreifen können über 
die Restmülltonne entsorgt werden und sind deshalb von der 
kostenlosen Sammlung ausgeschlossen.
Am Abfallwirtschaftszentrum Rothmühle werden auch in der 
Zeit der Sammelaktion Altreifen nicht kostenlos angenommen.
Die Annahme der Altreifen erfolgt von Bürgern des Landkreises 
in der Sammelaktion am Bauhof gebührenfrei. Die Finanzierung 
der Altreifensammlung erfolgt wie bisher über die Grundge-
bühr (Müllgebühren). Wir weisen wieder ausdrücklich darauf 
hin, dass die Abgabe von Altreifen an der Sammelstelle nur 
in haushaltsüblicher Menge, d. h. max. 10 Stück je Anlieferer, 
während der Sammlung zulässig ist. Anlieferungen, die über 
der haushaltsüblichen Menge liegen, v. a. aus dem gewerbli-
chen Bereich, werden zurückgewiesen.
Die Abgabe ist nur an jedem ersten Montag im Monat und 
an jedem dritten Mittwoch im Monat von 14.30 Uhr bis 15.30 
Uhr möglich!

Bürgermeistersprechstunde
Sie haben ein spezielles Anliegen und wollen einmal mit dem 
Ersten Bürgermeister darüber sprechen?
Die nächste Bürgermeistersprechstunde kann erst wieder nach 
den Sommerferien und der Kirchweih am Donnerstag, den 26. 
September 2024 von 16.00 bis 17.00 Uhr stattfinden.
Bitte vereinbaren Sie im Vorfeld einen Termin im Vorzimmer 
des Ersten Bürgermeisters, Tel. 09721/7651-10. Änderungen 
entnehmen Sie bitte unserer Homepage.
Die nächsten Termine für die Bürgermeistersprechstunde wer-
den wir wieder im Amtsblatt bekanntgeben.

Gemeindliche Kompostierungsanlage - 
Öffnungszeiten

Gemeindliche Kompostierungsanlage
Geöffnet mittwochs von 16:00 bis 18:00 Uhr und

samstags von 09:00 bis 12:00 Uhr.
Angeliefert werden können:
- Holzige Gartenabfälle
- Laub
- Grasschnitt
- Blumen mit und ohne Erde
Gemüseabfälle und Wurzelstücke werden nicht angenommen. 
Die Anlieferung ist kostenfrei. Den Anweisungen der Aufsicht 
ist Folge zu leisten.

Außerdem werden die Bürger gebeten, Folgendes zu 
beachten:
- Fahren Sie bis zum Stoppschild vor und warten Sie dann 

auf die Anweisungen des Personals.
- Sortieren Sie möglichst bereits zu Hause Ihre Abfälle vor, 

damit Sie zügig ausladen können.
- Falls Sie Kompost kaufen wollen, bringen Sie hierfür Ihr 

eigenes Werkzeug (Schaufel etc.) mit. Kompost müs-
sen Sie derzeit selbst verladen. Beladungen von PKW- 
Anhängern können ggf. mit dem Radlader unterstützt 
werden.

Elektrokleingeräte/Straßenkehricht/
Bauschutt
Elektrokleingeräte, Straßenkehricht und Bauschutt (Höchst-
menge 1 Eimer) können am Bauhof abgegeben werden.
Die Abgabe ist nur an jedem ersten Montag im Monat 
(nicht am 2.9.24!) und an jedem dritten Mittwoch im 
Monat von 14.30 Uhr bis 15.30 Uhr möglich!

Altreifensammlung
Der Landkreis Schweinfurt führt im September 2024 wieder ei-
ne für die Bürger des Landkreises Schweinfurt kostenlose Alt-
reifensammlung durch.
Mit der Annahme der Altreifen beginnt der Bauhof frühestens 
ab dem 03.09. bis max. 21.09.2024.
Der Bauhof nimmt nur unzerkleinerte, rollfähige Altreifen (Ganz-
reifen) ohne Felgen mit

- einem max. Außendurchmesser von 1,25 m und
- einer max. Reifenbreite von 0,35 m
aus privaten Haushalten und Kleinmengen aus sonstigen 
Herkunftsbereichen an.
Es kann sich hierbei sowohl um
• Pkw-,
• Lkw-,
• Motorrad-,
• Quad- und
• Ackerschlepperreifen
handeln. Die Maßangaben sind unbedingt einzuhalten, da sie 
vom Verwerter vorgegeben werden und Fehlwürfe zur Zurück-
weisung einer ganzen Charge führen können.

Von der kostenlosen Sammelaktion ausgeschlossen sind:
- Reifen mit einem größeren Außendurchmesser bzw. einer 

größeren Breite,
- Reifen mit Felgen,
- Vollgummireifen,
- ausgeschäumte Reifen,
- zerschnittene oder zerfetzte Altreifen,
- Fahrradreifen
- Kleinreifen von Motorrollern, Mofa- und Schubkarrenreifen 

sowie
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Aus dem Sennfelder Veranstaltungskalender
FR 30.08. „The day before Kirm“, SG Franken 06
SA 31.08. - MO 02.09. Friedensfest/Kirchweih/Kirm
MI 04.09. Grenzsteinfest
FR 06.09. Sternfahrt der Verkehrswacht mit Besuch des 

Familienbades (Ferienspaß)
SO 08.09. Nachkirchweih/Friedensfest/Kirm
SA 14.09. Tag der Retter, Sport- und Freizeitanlage
MI 18.09. Treffen wegen Abstimmung Veranstaltungskalen-

der 2025

Das Familienbad hat bis 2. September 
wegen der alljährlichen Revision ge-
schlossen.

Öffnungszeiten ab dem 3. September 24:
Dienstag 15-20 Uhr
Mittwoch 6.30-8 Uhr und 15-20 Uhr
Donnerstag 8-12 Uhr und 15-20 Uhr
Freitag 15-21 Uhr
Samstag 13-19 Uhr
Sonntag 10-16.30 Uhr
Montag 15-20 Uhr

Folgt uns auf Facebook und instagram
(familienbadsennfeld)!
Auf instagram gibt es eine tolle Verlosung!
Euer Familienbad-Team.

Evang. Kirchengemeinde
Gottesdienste und Veranstaltungen
vom 29.08.2024 – 09.09.2024 - KW 36

Sonntag, 01. September - 14. Sonntag nach Trinitatis
13.00 Uhr Kirchweihgottesdienst auf dem Plan mit dem 

Posaunenchor
Dienstag, 03. September
14.00 Uhr Spielenachmittag - Buntes Netz, Senntrum
Samstag, 07. September
19.00 Uhr Spieleabend - Buntes Netz, Senntrum
Sonntag, 08. September - 15. Sonntag nach Trinitatis
09.30 Uhr Gottesdienst mit den Planpaaren

und Abendmahl

Wochenspruch:
Lobe den HERRN, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir 
Gutes getan hat. Psalm 103,2
Die Evang.-Luth. Kirchengemeinde Sennfeld sucht zum 
nächstmöglichen Termin eine/n Mesner/Raumpfleger (m/w/d)
Weitere Informationen zum Stellenumfang und den Erwartun-
gen finden Sie unter www.sennfeld-evangelisch.de.

Freitag 
 27. September 2024 

von 9.00 Uhr - 16.00 Uhr
Gochsheim, Am Plan

Veranstalter: 
Gemeinde Gochsheim  
ILE Schweinfurter Mainbogen

Regionalmarkt
im Schweinfurter Mainbogen

Entspannt Produkte direkt vom Erzeuger kaufen
 Vorbestellung Holzofenbrot:

Tel. 09721 61946
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Freitags-Spaziergänge, auch im Sommer!
Herzliche Einladung zu unseren Spaziergängen an jedem 
Freitag, im Sommer (ab sofort bis Ende August d.J.) je-
doch schon um 9 Uhr ab dem Sennfelder Plan. Wir laufen 
gemütlich eine Stunde, jede und jeder ist willkommen und 
kann mitlaufen.
Weitere Informationen bei Maria und Helmut Bandorf, Nach-
barschaftshilfe Sennfeld, Telefon 68691.

Spiele-Nachmittag und Spiele-Abend
mit der Sennfelder Nachbarschaftshilfe Buntes Netz
Herzliche Einladung zum nächsten Spiele-Nachmittag im 
Senntrum.
Wir treffen uns am Dienstag, den 03. September 2024 ab ca. 
14:00 Uhr.
Zum Spiele-Abend treffen wir uns am Samstag, den 07. Sep-
tember 2024 ab 19 Uhr, ebenfalls im Senntrum.
Kontakt: Helmut Bandorf Tel. 68691

Gewerbeverein
Fahrbarer Badestuhl am Sennfelder See
Am Sennfelder See können ab sofort Menschen mit Behinde-
rung leichter ins Wasser gelangen. Der Gewerbeverein Senn-
feld spendete einen fahrbaren Badestuhl, der über die neu ge-
baute Rampe ins kühle Nasse hilft.
Die Rampe hatte die Gemeinde im vergangenen Jahr mit Un-
terstützung bayerischer Fördermittel aus dem Regionalbudget 
gebaut. Damit können die Badegäste, vor allem Kinder und Se-
nioren, ohne eine Stufe in den Badesee gehen. Jetzt schaffte 
der Gewerbeverein unter seiner Vorsitzenden Anja Birk einen 
Badestuhl auf Rädern im Wert von circa 600 Euro an.
Bei der Übergabe dankte Bürgermeister Oliver Schulze dem 
Engagement des Gewerbevereins. Damit könnten noch mehr 
Personen, etwa auch Rollstuhlfahrer oder gehbehinderte Men-
schen, ein Bad im See genießen. Beim Ein- und Aussteigen in 
und aus dem fahrbaren Stuhl sind auch die Helfer der Bade-
aufsicht zur Stelle.

Dankbar für die Spende eines Badestuhls am Sennfelder See 
durch den Gewerbeverein zeigte sich Bürgermeister Oliver 
Schulze (links). Bei der Übergabe dabei waren (von links) An-
ja Birk, Badeaufsicht Bastian Beck von der Wasserwacht, Uwe 
Cimander und Rainer Stark. Foto: Günter Mergner

Kath. Kirchengemeinde
Gottesdienste und Termine 
der Pfarrei St. Elisabeth Sennfeld
Sonntag, 01. September 2024
13:00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst am Plan
Freitag, 06. September 2024
09:00 Uhr Morgenlob mit anschließendem Frühstück
Sonntag, 08. September 2024
KEIN Gottesdienst in St. Elisabeth
15:00 Uhr Messfeier in Heidenfeld – Einführung von Pfarr-

vikar Benjamin Schimmer und Pastoralreferentin 
Michaela Rüd

Sonstige Meldungen:
Tagesfahrten in den Sommerferien:
Die kath. Pfarrei St. Elisabeth veranstaltet in den Sommerferien 
wieder 3 Tagesfahrten für Kinder ab 7 Jahren:

23.08.2024: Palm Beach, Nürnberg Stein
30.08.2024: Schloss Thurn
04.09.2024: Atlantis, Herzogenaurach.

Auch kurzfristige Anmeldungen sind noch möglich. 
Ansprechpartner: Andreas Fuhl 0151/22942609.
Seniorenkreis: Am 26.09.2024 um 16 Uhr findet wieder der 
Federweißen-Nachmittag unserer Senioren im Pfarrheim statt. 
Für musikalische Unterhaltung ist bestens gesorgt.
Informationen und Anmeldung bei Frau Merklein, Tel: 69118.
Das Pfarrbüro ist in der Zeit vom 19.08.2024 bis einschließlich 
06.09.2024 wegen Urlaub geschlossen. Die Vertretung über-
nimmt das Pfarrbüro in Schwebheim, Tel: 097237981 oder in 
Gochsheim, Tel: 09721/61116.
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Im Rahmen des Ferienprogramms 2024 konnten 22 Schulkin-
der einen ganzen Tag lang im Kletterwald am Schweinfurter 
Baggersee ihre Kletterkunst beweisen.
Die Betreuer des Sennfelder Trachtenvereins, Melanie und Ral-
ph Gerstlauer, Nicole Brunner und Gerda und Helmut Büschel, 
mussten teilweise mitklettern, hatten dabei alle Hände voll zu 
tun und die Kinder genossen einen aufregenden Tag. Die Kids 
waren begeistert und haben mit viel Spass bis zur letzten Minu-
te das Abenteuer in luftiger Höhe unfallfrei erklettert.

Rentensprechtage - Auskunft und 
Beratung
Rentensprechtage (Rente und Rehabilitation) der Deut-
schen Rentenversicherung Bund und der Deutschen Ren-
tenversicherung Nordbayern, jede Woche im Rathaus der 
Stadt Schweinfurt.
Bitte vereinbaren Sie so frühzeitig wie möglich einen Be-
ratungstermin. Bereits bei Ihrer Anmeldung unter Tel. 
0931/802-3030 müssen Sie Ihre Rentenversicherungsnum-
mer angeben. Ohne Termin können Sie nicht beraten wer-
den. Zum Termin bringen Sie bitte Ihre Versicherungsunter-
lagen und Ihren Personalausweis oder Reisepass mit.
Kostenlose Service-Nrn. DRV- Nordbayern
Tel. 0800/100048018
DRV-Bund Tel. 0800/100048070

Freizeitkarte für Kinder und Jugendliche
Landkreis Schweinfurt: Neue Freizeitkarte 
für Kinder und Jugendliche

Überblick der Freizeitangebote im Landkreis Schweinfurt ab 
sofort erhältlich
Landkreis Schweinfurt. Die Sommerferien haben begonnen 
und rechtzeitig ist die Neuauflage der Freizeitkarte für Kinder 
und Jugendliche erschienen.
Die Karte, aufgelegt von der Kommunalen Jugendarbeit des 
Landkreises Schweinfurt, ist ab sofort kostenfrei in den Rathäu-
sern der Gemeinden, im Landratsamt Schweinfurt sowie in der 
Tourist-Information Schweinfurt 360° im Schweinfurter Rathaus 
erhältlich.
Von A wie Angeln bis W wie Wandern - die Palette der Frei-
zeitmöglichkeiten ist groß: Es gibt die unterschiedlichsten 
Outdoor-Möglichkeiten wie Klettern, Badesee, Bogenschießen, 
Beachvolleyball und Naturerlebnis, aber auch Indoor-Angebote 
wie beispielsweise Hallenbäder, Sportmöglichkeiten und Ju-
gendtreffs. Ebenfalls aufgeführt sind die Fahrradwege und Ka-
nu-Anlegestellen und auch auf die Ferienspaßprogramme der 
einzelnen Gemeinden wird hingewiesen.
In der zwischenzeitlich 3. Auflage sind die zahlreichen Ange-
bote wieder mittels Piktogrammen in der Karte eingezeichnet. 
Zudem gibt es auf der Rückseite eine Auflistung von A bis Z 
mit weiterführenden Informationen sowie Kontaktangaben.
Gedacht ist die Karte insbesondere für Familien mit Kindern 
hier im Landkreis, gleichzeitig ist sie auch für Besucherinnen 
und Besucher, die den Landkreis kennenlernen und erkunden 
möchten, ein wertvoller Ideengeber. Abwechslungsreichen 
Freizeitaktivitäten steht somit nichts mehr im Wege.
Ferien- und Freizeitangebote finden Interessierte jederzeit auch 
über den digitalen Familienwegweiser von Stadt und Landkreis 
Schweinfurt. Darüber hinaus bietet die multimediale Websi-
te https://familie-sw.de/ hilfreiche Videos zu Erziehungsfragen 
und dem gesunden Aufwachsen von Kindern - in mehreren 
Sprachen - sowie kurze Erklärvideos zu Familienleistungen wie 
Kindergeld, Kinderzuschlag, Freibeträge oder Informationen 
zu Mutter-Kind-Kuren, Elternzeit und anderen hilfreichen Unter-
stützungsangeboten.

Verein für Gartenbau und 
Landespflege 1906 Sennfeld
Dankesurkunde vom Bayerischen Natur-
schutzfonds für den Verein für Gartenbau und 

Landespflege e.V. 1906 Sennfeld
Der Verein für Gartenbau und Landespflege e.V. 1906 Senn-
feld hat mit seiner Streuobstwiese „Helle Lohe“ beim Bayeri-
schen Biodiversitätspreis 2024 „Streuobstwiesen – Blühende 
Obstgärten der Artenvielfalt“ teilgenommen. Dem Verein wurde 
für den wertvollen Beitrag zum Naturschutz sowie für sein En-
gagement für die Streuobstwiesen eine Urkunde vom Bayeri-
schen Staatsminister Thorsten Glauber überreicht. Vielen Dank 
allen unseren ehrenamtlichen Helfern für die Bewirtschaftung 
der Streuobstwiese „Helle Lohe“.

Volkstrachtenerhaltungsverein
Die Semflder
Ferienprogramm des Sennfelder Trachtenvereins

Fotograf: Helmut Büschel
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Online-Spendenaktionen sind kostengünstig, schnell zu organi-
sieren und erfordern weniger Freiwillige in der Umsetzung.
Im Rahmen der Programmreihe „Fit fürs Ehrenamt“ bietet die 
Servicestelle Ehrenamt einen kostenfreien Weiterbildungskurs 
an zum Thema „Online-Spenden: Grundlagen kennen, Tools 
nutzen und Kampagnen starten“.
Kostenloser Workshop „Online-Spenden: Grundlagen kennen, 
Tools nutzen und Kampagnen starten“
Der Workshop beschäftigt sich am Montag, den 30. September 
2024, von 18 bis 21 Uhr, mit den digitalen Möglichkeiten des 
Spendensammelns. Engagierte erfahren, was sich hinter den 
Begriffen „Online-Fundraising“ und „Crowdfunding“ verbirgt. 
Neben den wichtigsten Grundlagen des Online-Fundraising 
werden die Planung und Durchführung von Spendenaktionen 
thematisiert.
Zudem zeigt der Kooperationspartner digital verein(t) auch, mit 
welchen Maßnahmen potenzielle Spenderinnen und Spender 
im Netz gewonnen werden können und welche digitalen Tools 
zur Verfügung stehen.
Mithilfe interaktiver Übungen kann das neue Wissen direkt an 
konkreten Beispielen angewendet und auf bereitgestellten Lap-
tops ausprobiert werden. Das Mitbringen eigener Geräte ist 
ebenfalls möglich.
Die Veranstaltung ist für alle freiwillig engagierten Bürgerinnen 
und Bürger im Landkreis Schweinfurt kostenfrei. Sie findet im 
Sitzungssaal des Landratsamts Schweinfurt statt. Die Anmel-
dung zur Veranstaltung ist ab sofort möglich und erfolgt online 
auf der Seite der Servicestelle Ehrenamt.
Termin: Montag, 30. September 2024, 18 - 21 Uhr
Ort: Landratsamt Schweinfurt, Schrammstr. 1, Sitzungssaal
(Zugang über die Außentreppe)
Anmeldung: www.landkreis-schweinfurt.de/fitfuersehrenamt
Veranstalter: Servicestelle Ehrenamt, Landkreis Schweinfurt
Die Servicestelle Ehrenamt wird als Zentrum für lokales Freiwil-
ligenmanagement (ZflFM) durch das Bayerische Staatsministe-
rium für Familie, Arbeit und Soziales sowie als digital-verein(t)-
Standort durch das Bayerische Staatsministerium für Digitales 
gefördert.
Weitere Informationen zu den Weiterbildungskursen aus der 
Reihe „Fit fürs Ehrenamt“ gibt es online auf der Homepage der 
Servicestelle Ehrenamt
www.landkreis-schweinfurt.de/fitfuersehrenamt
Programm-Ausblick für 2024
Im Folgenden finden Interessierte die Themen und Termine der 
Fortbildungsreihe „Fit fürs Ehrenamt“ für das zweite Halbjahr 
2024:
Seminar am 15. Oktober 2024 (18 – 20:30 Uhr)
Vorstand und Vorstandsarbeit: 
Gesetzliche Rahmenbedingungen
Im Seminar thematisiert der auf Vereinsrecht spezialisierte 
Rechtsanwalt Richard Didyk umfassend die Tätigkeiten eines 
geschäftsführenden Vereinsvorstands und geht dabei auch auf 
die gesetzlichen Rahmenbedingungen ein.
Seminar am 11. November 2024 (18:30 – 20:30 Uhr)
Engagiert? Dabei sicher!
Engagierte erhalten in diesem Seminar einen Überblick über 
den Versicherungsschutz für Vereine und das Ehrenamt. An-
hand anschaulicher Praxisbeispiele geht der Referent auf die 
unterschiedlichen Arten von Versicherungen ein und klärt über 
mögliche Risiken auf.
Workshop am 09. Dezember 2024 (18 – 21 Uhr)
Künstliche Intelligenz: 
Verstehen, Nutzen erkennen und anwenden
Im Workshop erfahren Engagierte, was Künstliche Intelligenz 
(KI) ist und wie sie im Ehrenamt unterstützen kann. Neben den 
Anwendungsbereichen und Chancen für den ehrenamtlichen 
Alltag werden auch die Risiken von KI-Systemen thematisiert.
Interessierte Bürgerinnen und Bürger finden das gesamte 
Programm von September bis Dezember 2024 online unter 
https://www.landkreis-schweinfurt.de/fitfuersehrenamt

Gut beraten – selbstbestimmt teilhaben!
Terminankündigung – 
wohnortnahe Beratung

Ab 01. Oktober 2024: Online-Beratung | Eingliederungshilfe 
und Hilfe zur Pflege
Der Bezirk Unterfranken ist für Sie da und bietet in Ihrer Re-
gion für Menschen mit Pflegebedürftigkeit und/oder Behinde-
rung und deren Angehörige sowie allen weiteren interessierten 
Personen eine individuelle Beratung zu Themen der Eingliede-
rungshilfe an.
Die Beratungen finden an folgenden Tagen in der Zeit von 
08:30 Uhr bis 11:30 Uhr im Rathaus der Stadt Schweinfurt 
(Markt 1, 97421 Schweinfurt) statt:
06.09.2024
04.10.2024
08.11.2024
06.12.2024
Vereinbaren Sie Ihren Termin unter:
Tel. 0931 7959-1349
* beratung-eingliederungshilfe@bezirk-unterfranken.de
www.bezirk-unterfranken.de/beratung-egh
Ab Oktober 2024 bietet der Bezirk Unterfranken zusätzlich 
Online-Beratungen zu Ihren Fragen rund um die Themen Hilfe 
zur Pflege und Eingliederungshilfe an.
Termine erhalten Sie unter: 
www.bezirk-unterfranken.de/Online-Beratung

Bio-Erlebnistage 
im Oberen Werntal
Herbstprogramm 2024

Bei diesen               Veranstaltungen ist eine Anmeldung erforderlich.
Mehr Infos zu allen Veranstaltungen unter Instagram obereswerntal oder
www.oekomodellregionen.bayern/oberes-werntal

B I O - E R L E B N I S R A D T O U R  V O R  D E N  T O R E N
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A K T I O N S W O C H E  I M  
O B E R E N  W E R N T A L
   M O ,  3 0 .  S E P T .  -  S O . ,  6 .  O K T .  2 0 2 4
   Ü B E R A L L  &  B E I  D I R  Z U H A U S E

A*

A*

A*

A*

4

„Fit fürs Ehrenamt“
Weiterbildung zum Thema Online-Spenden sammeln 
am 30. September
Im kostenfreien Workshop können sich Engagierte über 
digitale Spenden-Aktionen informieren – Programmaus-
blick 2024
Landkreis Schweinfurt. Online Spendengelder sammeln klingt 
zu kompliziert? Dabei sind Online-Spenden auch für gemein-
nützige Organisationen eine denkbare Einnahmequelle.
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für Ihre Mängelmeldungen, Anregungen und Wünsche an die Gemeindeverwaltung 
Mängelmeldung  
Ich habe am  ______________________  gegen  ___________________ Uhr folgende Mängel festgestellt: 

     Straßenbeleuchtung                 ausgefallen*, flackert* 

    Gehweg*, Radweg*, Fahrbahn*                Mast beschädigt  

     Verkehrsschild *, Straßenschild*                                    schadhaft  

     Kanaldeckel*, Gully*                verschmutzt 

     Spielplatz                 verdreckt 

     Container Altglas*, Altpapier*, usw.               überfüllt  

     Abfall liegt herum                 verstopft 

     Sonstige Mängel _______________________________________________________________________ 

             ________________________________________________________________________________________ 
 
Kurze genaue Ortsangabe:_________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Tel.-Nr.________________Name: ___________________________________________________________ 
 

                     

Bürgerkontrolldienst: 
  
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 
mit diesem Bürgerscheckheft möchten wir Sie zur aktiven Mitarbeit in unserer Gemeinde anregen. 
Mit dem Vordruck können Sie Mängel, Anregungen und Wünsche schriftlich vortragen. 
 
Die Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung und des Bauhofes  werden bemüht sein, die von ihnen 
festgestellten Mängel zu beseitigen. 
 
Ihre Anregungen und Vorschläge werden im Rahmen der Zuständigkeit geprüft und falls machbar,  
realisiert. 
 
Machen Sie von diesem Bürgerscheckheft Gebrauch und unterstützen Sie uns bei der Arbeit. 
 
Ihr  
Oliver Schulze 
1. Bürgermeister                 Anregung: Ich möchte folgende Anregung geben, 
     die die Gemeinde Sennfeld verwirklichen könnte: 

Tel.-Nr. _____________________  _______________________________________ 

Name:   _____________________  _______________________________________ 

             ______________________ _______________________________________ 

Sennfeld, den ________________ 

_______________________________________________________________ 

Unterschrift 
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Impressum

Sennfelder Amtsblatt
Erscheinungsweise: wöchentlich jeweils freitags 
Verteilung: an alle erreichbaren Haushalte des 
Verbreitungsgebietes 
–  Herausgeber, Druck und Verlag:
 LINUS WITTICH Medien KG, Peter-Henlein-Straße 1, 
 91301 Forchheim, Tel.: 09191/7232-0; www.wittich.de
– Verantwortlich für den amtlichen Teil: 
 Der erste Bürgermeister der Gemeinde Sennfeld Oliver Schulze, 
 Hauptstraße 11, 97526 Sennfeld, oder seine jeweilige Vertretung im Amt. 
 für den sonstigen redaktionellen Inhalt und den Anzeigenteil: 
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Für Text- und Anzeigenveröffentlichungen sowie Fremdbeilagen gelten die 
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Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen. Bei Nichtbelieferung ohne Ver-
schulden des Verlages oder infolge höherer Gewalt, Unruhen, Störungen des 
Arbeitsfriedens bestehen keine Ansprüche gegen den Verlag.

Urheberrechtshinweise:
Der Inhalt und das Layout dieser Webpräsentation sind urheberrechtlich ge-
schützt. Nachdrucke und sonstige Verwendung jeglicher Art, auch auszugswei-
se, bedürfen der ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung des Verlages.

www.ne-solartechnik.de

machen sie sich mit ihrer solarstrom-anlage  
unabhängig!

ihr regionaler partner für  
sonnenenergie-nutzung  

Gute Gründe jetzt Ihre  
Energiewende mit uns als  
starken Partner umzusetzen:
Seit über 20 Jahren  
realisieren wir mehr als  
3.000 erfolgreiche Solar- 
projekte für zufriedene  
Kunden in der Region.
rufen sie uns an: 
telefon 0 97 22 - 944 610

Solarwärme
E-Lade-
systeme

97440 Werneck  •  Rudolf - Diesel - Str. 17  •  info@ne-solartechnik.de 

Facharbeiter Metall (m/w/d) gesucht
Wir fertigen hochwertige Zielfernrohrmontagen und Zubehör für Jagd,-
Sportwaffen und Behördenwaffen.

Wir bieten Ihnen:

• einen zukunftssicheren Arbeitsplatz in einem kollegialen, 
familiär geprägten und motivierten Team

• Übertarifliche Vergütung sowie 
Sonderzahlungen

• Betriebliche Altersvorsorge
• 30 Tage Jahresurlaub

Ihr Profil:
• Ausbildung in einem Metallberuf (Industrie-, Zerspanungs-, Werkzeug-, 

Feinwerkmechaniker o.ä.) mit Grundkenntnissen in CNC-Technik
 3-Schicht Bereitschaft, Team- und Kommunikationsfähigkeit
 Erstellen von CNC-Programmen mittels CAD/CAM-Software (Solidworks / 

Solidcam), Qualitätskontrolle von Frästeilen, Manuelle Werkstattarbeiten 
 Einrichten und Überwachen von CNC-gesteuerten (bis zu 5 Achsen), 

automatisierte (Roboter) und konventionellen Werkzeugmaschinen

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung an:

RECKNAGEL GmbH&Co.KG
Herrn Bernhard Sobotik 
Landwehr 4
D-97493 Bergrheinfeld
bernhard.sobotik@recknagel.de
Tel. 09721/94810-23

Suche eingezäuntes
Gartengrundstück, vorwiegend
mit Strom und mit evtl. Gartenhäus-
chen. Tel. 0178-1189284

www.kanaltuerpe.de   

kanal türpe

Notdienst - Tag + Nacht

Geo  09382 / 31 03  - 0
SW   09721 / 76 21 0

Ihr zuverlässiger Partner, 
egal ob privat,

kommunal oder gewerblichKT
Alles rund ums Abwasser! 

STellen Markt Weitere Stellenangebote online unter: 
jobs-regional.de

Mit einer Kleinanzeige  

 zu Ihrem Glück.

anzeigen.wittich.de

 Private Kleinanzeigen 
Anzeige online buchen: 
anzeigen.wittich.de


